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men werden dürfen. Das bedeutet-*— daß nur die Verhaltensweisen ' 
des Fest genommsnen dokumentiert sein müssen und keine subjekti
ven Einschätzungen zu treffen sind.

Sofern Festnahmeberichte sls offizielle Beweismittel im Straf
verfahren verwendet werden sollen, ist zu beachten, daß sie 
von vornherein so dokumentiert sind, daß aus ihnen keine 
der Konspiration und Geheimhaltung unterliegende Informatio
nen über das kifS, z. B. interne Bezeichnungen von Linien und 
Diensteinheiten, entnommen werden können.

Die Einschätzung der Exaktheit der im restnahmebericht ge
troffenen Feststelluncen hat ausnehend vo,® der- Prü f una , ob 
der Rechtsstatus des Festaenommenen rißf^fä? dokumentiert

ja /i<  V "wurde, vor allem an Hand folgender 
erfolgen:
Die Dokument ierung von 17a h r nê gru ngen zum Verhalten des Fest-

ien (Umstände) zuW

genommenen unmittelbar vim InMiei der Festnahme ergibt oft■<£ f5 %wichtige Anhsltspunktj^^' die Beweisführung, insbesondere für 
die Gestaltung der ̂ V^rn^hmung gegenüber dem Beschuldigten.
Deshalb ist vor zu prüfen, ob das Verhalten der fest-

%.genommenen Person, das sich z. 3. in Nervosität, Angst, 
Versuchen zum Beiseiteschaffen von Gegenständen, versuchten 
Kontaktaufnahmen zu anderen Personen äußern kann, exakt be
schrieben ist. Insbesondere im Zusammenhang mit der Ver
hinderung und Bekämpfung des staatsfeindlichen Menschen
handels sowie ungesetzlicher Grenzübertritte sollte die 
Einschätzung auf die Dokumentierung solcher Umstände bezo
gen werden, wie die Beschreibung des psychischen und physi
schen Zustandes der Festgenommenen, der sich ggf. in ihrer 
Begleitung befindlichen Personen (z. 3. Kinder). Eine der
artige Beschreibung kann sich auch bei der Festnahme von 
Personen bei anderen Straftaten erforderlich machen, wenn 
besondere Persönlichkeitsauffälligkeiten zu verzeichnen sind.


